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Vorwort 

Die vorliegende Untersuchung zur Grundlage der Friedenspflicht und ihren 
rechtlichen Drittwirkungen ist während meiner Tätigkeit am Institut für Arbeits-
recht und Arbeitsbeziehungen in der EG in Trier entstanden. Der rechtswissen-
schaftliche Direktor des Instituts, Herr Professor Dr. jur. Dr. h. c. Rolf Birk, hat mir 
in großzügiger Weise den entsprechenden Freiraum gewährt. Dafür möchte ich 
ihm ebenso wie dem für die wirtschaftswissenschaftliche Abteilung zuständigen 
Direktor, Herrn Professor Dr. Sadowski, herzlich danken. 

In ganz besonderem Maße verpflichtet bin ich Herrn Professor em. Dr. jur. Dr. 
h. c. mult. Peter Hanau, dem die vorliegende Arbeit eine Reihe außerordentlich 
wertvoller Hinweise verdankt und der auch die Publikation in der Schriftenreihe 
zum Sozial- und Arbeitsrecht angeregt hat. 

Trier, im März 2001 Dr. BemdWaas 
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Einleitung 

§ 1 Einführung in die Problematik 

Der Gegenstand der vorliegenden Untersuchung ist die durch die Friedenspflicht 
des Tarifvertrags vermittelte arbeitskampfrechtliche Stellung des verbandsangehö-
rigen und gern. § 3 Abs. 1 TVG an die Tarifverträge "seines" Verbands gebunde-
nen Arbeitgebers. Daß diese Frage erhebliche dogmatische Bedeutung hat, bedarf 
kaum der Begriindung und ergibt sich nicht zuletzt daraus, daß man sich dabei not-
wendigerweise auf der Schnittstelle von Tarifvertrags- und Arbeitskampfrecht be-
wegt1. Hinzuweisen ist aber auch darauf, daß die ganz h. M. bei ihrer Beantwor-
tung in weitem Umfang - soweit nämlich eine Begünstigung des Arbeitgebers aus 
der Friedenspflicht in Rede steht - auf Verträge zugunsten Dritter sowie Verträge 
mit Schutzwirkung für Dritte abstellt, womit das Problemfeld der Drittwirkungen 
eines Vertrags eröffnet ist, eine Problematik, deren Erhellung schon nach den Maß-
stäben des allgemeinen Schuldrechts eine Vielzahl spezifischer Schwierigkeiten 
aufwirft2• 

Auch rechtspraktisch betrachtet kommt indes der Frage zunehmende Bedeutung 
zu. Das liegt vor allem daran, daß der Abschluß eines Firmentarifvertrags den Ar-
beitgebern mehr und mehr als ernsthafte Alternative zu einer "Unterwerfung" un-
ter die Regelungen eines Verbandstarifvertrags erscheine, was dann aber zwangs-
läufig zu dem Problem führt, wie es - sei es aus Sicht des einzelnen Arbeitgebers, 
sei es aus Sicht der Gewerkschaften - um die Erkämpfbarkeit derartiger Tarifver-
träge bestellt ist, wenn sich zugleich ein Verbandstarifvertrag in Geltung befindet, 
der seinerseits eine Friedenspflicht enthält. Die Frage, die sich dabei stellt, geht da-
hin, ob Arbeitgeber und Gewerkschaft aufgrund der Friedenspflicht des Verbands-

t Zum Verhältnis dieser beiden Teilrechtsgebiete zueinander etwa auch Heinze, NJW 
1983; 2409 (zur sog. "Neuen Beweglichkeit"). 

2 Vgl. hierzu nur Gemhuber; Das Schuldverhältnis, 1989, § 19 ff., S. 460 ff. 
3 Insoweit steht der Firmentarifvertrag in engstem Zusammenhang mit einer - vielfach als 

wünschenswert betrachteten - "Dezentralisierung" des Tarifvertragswesens und ist zugleich 
Ausdruck einer - teils beklagten, teils begrüßten - "Krise des Flächentarifvertrags"; vgl. zu 
dieser nur Oppholzer/Zachen (Hg.), Krise und Zukunft des Flächentarifvertrages, 2000; vgl. 
beispielsweise auch die Beiträge von Zachen u. Rieble, RdA 1996, 140 bzw. 151; Dieterich, 
ArbuR 2000, 441 ; Franzen, RdA 2001 , I ; speziell zur Entwicklung des Firmentarifvertrags 
etwa Wieland, Recht der Firmentarifverträge, 1998, S. 5 ff.; Hölandl Reim/ Brecht, Flächen-
tarifvertrag und Günstigkeitsprinzip, 2000, S. 124 ff. u. Stein, RdA 2000, 129, 132 ff. jew. 
mit zahlreichen Bezugnahmen auf den rechtstatsächlichen Hintergrund. 

2 Waas 
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tarifvertrags daran gehindert sind, durch den Einsatz von Mitteln des Arbeits-
kampfs auf den Abschluß eines Firmentarifvertrags hinzuwirken, dessen Verhältnis 
zum bestehenden Verbandstarifvertrag nach Maßgabe der Regeln über die Tarif-
konkurrenz zu bestimmen ist. 

Ziel der vorliegenden Untersuchung ist es, einen Beitrag zur Klärung dieser Fra-
gen zu leisten4• Wenn dabei die Frage nach der Rechtsnatur der tarifvertragliehen 
Friedenspflicht den Ausgangspunkt der Überlegungen bildet, so mag es auf den er-
sten Blick scheinen, als würde die Arbeit dadurch - statt sogleich auf die spezifi-
sche Fragestellung der personalen Wirkungen dieser Pflicht zuzusteuern- unnöti-
gerweise mit einem Grundlagenproblem des Tarifvertragsrechts belastet. Das wäre 
indes ein Mißverständnis. In Wirklichkeit ist es nämlich geradezu unabweisbar, 
sich zunächst mit der Frage nach den rechtlichen Grundlagen der Friedenspflicht 
zu befassen, bevor man das Problem zu lösen versucht, welche Auswirkungen die 
Friedenspflicht für den einzelnen Arbeitgeber hat. Das soll zwar hier noch nicht 
vertieft werden. Doch ist an dieser Stelle immerhin darauf hinzuweisen, daß sich 
etwa das Problem, ob bestimmte Begünstigungen des Arbeitgebers aus der Frie-
denspflicht als "Drittwirkungen" der Friedenspflicht legitimiert werden können, 
nur dann stellt, wenn man die Grundlage dieser Verpflichtung wirklich in einer ver-
traglichen Abrede zwischen den Tarifvertragsparteien sieht; eine Frage, die man 
zwar geneigt sein mag, im Einklang mit der h. M. ohne weiteres zu bejahen, der 
man aber besser auf den Grund gehen sollte und zwar um so mehr, als sich in die 
rein vertraglichen Ansätze zur Begrundung der Friedenspflicht zumeist Hinweise 
auf objektive Wertungen mischen5, was schon beim ersten Hinsehen den Verdacht 
nährt, daß die tarifvertragliche Friedenspflicht zumindest auf der Grenze zwischen 
Vertrag und objektivem Recht liegen könnte. 

§ 2 Gang der Untersuchung 

Aus dem eben Gesagten ergibt sich denn auch ohne weiteres der Gang der vor-
liegenden Untersuchung: Zunächst soll gefragt werden, worin die Friedenspflicht 
des Tarifvertrags ihre rechtliche Grundlage findet6 . Dabei wird sich zeigen, daß 
keine der Antworten, die bislang im Schrifttum auf diese Frage gegeben worden 

4 Dabei soll es allerdings nur um die Grundsatzfrage der Erkämpfbarkeit oder Nichter-
kämpfbarkeit eines Tarifvertrags, nicht aber darum gehen, in welchem Umfang ggf. die Ar-
beitskarnpffreiheit der Beteiligten durch den Tarifvertrag oder zumindest im Zusammenhang 
mit einem Tarifvertrag "gesperrt" ist. 

s Wie etwa die (angebliche) Ordnungs- oder Friedensfunktion des Tarifvertrags; vgl. hier-
zu später unter § 3 I. 4. 

6 Vgl. zur geschichtlichen Entwicklung Dreschers, Die Entwicklung des Rechts des Tarif-
vertrags in Deutschland, 1994, S. 234 ff.; vgl. in diesem Zusammenhang auch Herschel, ZfA 
1973, 183, 186 f. 
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sind, voll überzeugt; ein Umstand, der vorliegend zur Entwicklung einer eigenen 
Konzeption Anlaß geben wird. Auf deren Grundlage ist sodann der Frage nachzu-
gehen, welche rechtlichen Konsequenzen die Friedenspflicht für die arbeitskampf-
rechtliche Stellung des verbandsangehörigen Arbeitgebers hat. Daß insoweit die 
Problematik der Zulässigkeit von Arbeitskämpfen um den Abschluß von Firmen-
tarifverträgen breiten Raum einnehmen muß, wurde bereits oben dargetan. Nicht 
weniger bedeutsam ist indes die Frage, wie Arbeitskämpfe des Arbeitgebers bzw. 
der Gewerkschaft zu beurteilen sind, die auf einen bestehenden Verbandstarifver-
trag zielen. Beide Fragen sollen im folgenden beantwortet werden. 

2* 




